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Wohnimmobilienkreditrichtlinie – erweiterter Schutz für Kreditnehmer
Mit der Vorlage des Entwurfs für ein 
Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmo-
bilienkreditrichtlinie an das Kabinett am 
15. Juli 2015 durch das Bundesministeri-
um der Justiz und für Verbraucherschutz 
(Regierungsentwurf BMJV) und der 
Billigung der Bundesregierung rückt die 
pünktliche Inkrafttretung der EU-Richt-
linie zum 21. März 2016 in greifbare 
Nähe. Nach langer Vorlaufhistorie und 
einer Vielzahl von Hearings und Stel-
lungnahmen seitens der Verbände wird 
nun der Regierungsentwurf entspre-
chend dem Gesetzgebungsverfahren zur 
Stellungnahme an den Bundesrat über-
mittelt und anschließend in den Bun-
destag zur Abstimmung eingebracht. 

Das vom Kabinett gebilligte Umset-
zungsgesetz übertrifft bei weitem  
die Mindestvorgaben der Richtlinie 
2014/17/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. 2. 2014 
über Wohnimmobilienkreditverträge 
für Verbraucher (Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie). Im Brennpunkt der 
zahlreichen Neuerungen steht generell 
ein besserer Schutz der Kreditnehmer. 
Die künftig geltenden Regelungen 
werden zu weitreichenden Verände-
rungen in der Bankenpraxis bei der 
Vergabe und Begleitung von Krediten 
führen. Zudem wurden in dem Regie-
rungsentwurf Vorgaben aus dem Koali-
tionsvertrag aufgesattelt. Demnach 
führt die Bundesregierung den unab-
hängigen Honorarberater auch für 
Verbraucher-Immobiliendarlehen ein. 
Weitreichender ist die Forderung, dass 
Banken künftig ein Controlling- und 
Warnsystem einschließlich zusätzlicher 
Beratung zu installieren haben für die 
Fälle, in denen eine erhebliche Inan-
spruchnahme von Dispositionskrediten 
seitens ihrer Kunden vorliegt. Entspre-
chend wird das Angebot einer Bera-
tung zu günstigeren Kreditinanspruch-
nahmen Pflicht, wenn private Kredit-
nehmer ihre Kreditlinie zu mehr als 75 
Prozent und mindestens sechs Monate 
lang in Anspruch genommen haben. 
Dies gilt auch zusätzlich für geduldete 
Überziehungen, wenn die Inanspruch-
nahme länger als drei Monate unun-
terbrochen in Höhe von mehr als 50 
Prozent des durchschnittlichen Geld-
eingangs innerhalb dieses Zeitraumes 
besteht. In  Ergänzung zur verabschie-
deten Verbraucherkreditrichtlinie ha-
ben Banken die Zinssätze für Dispokre-
dite auf ihren Webseiten nun gut 
sichtbar zu platzieren.

Weiterer zentraler Inhalt des Regie-
rungsentwurfes ist, dass keine Regelung 
zur Deckelung der Vorfälligkeitsent-
schädigung im Fall einer außerordent-
lichen Kündigung eines Immobilien-
Verbraucherdarlehensvertrages vorgese-
hen wird. Dies muss als Erfolg zur 
Beibehaltung der bewährten Festzins-
kultur in der Baufinanzierung – trotz 
heftiger Gegenwehr seitens verbrau-
chernaher Verbände – gewertet werden.

Weiterhin folgt im Wesentlichen der 
Regierungsentwurf dem vorgelegten 
Referentenentwurf. Dennoch gibt es 
einige zusätzliche Erweiterungen. 
Schwerpunkt des umfassenden Pflich-
tenheftes bleibt der erweiterte Schutz 
des Kreditnehmers, der durch Rege-
lungen im Bereich vorvertragliche 
 Informationen, der Kreditwürdigkeits-
prüfung und des Widerrufsrechts ver-
bessert werden soll. Die Neuerungen 
bei den vorvertraglichen Informationen 
macht die Verwendung des ESIS-Merk-
blattes zur Pflicht. Die wesentliche 
materielle Aussage beinhaltet, dass der 
Darlehensgeber künftig nur Produkte 
empfehlen darf, die nach einer einge-
henden Prüfung der finan ziellen und 
persönlichen Situation für den Ver-
braucher geeignet und nach haltig 
tragbar sind. Um ein Mindestmaß an 
Beratungsqualität zu gewährleisten, 
werden analog zum Versicherungssek-
tor Anforderungsprofile an die Berater 
definiert.

Weiter im Detail werden Fremdwäh-
rungskredite und Koppelungsgeschäfte 
neu geregelt. So hat künftig der Dar-
lehensnehmer eines Fremdwährungs-
kredites zum Schutz vor erheblichen 
Währungsrisiken das Recht, den Kredit 
auf Landeswährung zu tauschen. Auch 
hier besteht für Banken eine neue zu-
sätzliche Informationspflicht, indem  
sie eine laufende Überwachung der 
Währungsentwicklungen bei den aus-
gereichten Beständen der Fremdwäh-
rungsdarlehen vorzunehmen haben.  
Bei Überschreiten einer 20-Prozent-
Abweichung vom Einstandskurs ist eine 
automatische Kundeninformation vor-
zunehmen.

Sogenannte Koppelungsgeschäfte im 
Baufinanzierungssektor unterliegen 
künftig einem weitgehenden Verbot. 
Allerdings sind hiervon Produkte wie 
Bauspar- oder Riester-Sparverträge 
ausgenommen.

Im Gegensatz zum Referentenentwurf 
neu aufgenommen und entsprechend 
strittig sind die Regelungen eines ein-
geschränkten Widerrufsrechts und die 
Neuauslegung bei der Kreditwürdig-
keitsprüfung, die zu einem „Zinsjoker“ 
seitens der Verbraucher führen könnten.

Für Altdarlehen bleibt ein grundsätz liches 
Widerrufsrecht bestehen, wenn dem 
Darlehensnehmer vertragliche Pflichtan-
gaben wie beispielsweise klar formulierte 
Widerrufsklausel, Berechnungsmodus der 
Vorfälligkeitsent schädigung und Um-
wandlungsrechte bei Fremdwährungsdar-
lehen nicht  aus reichend geliefert wurden. 
Die Nutzung dieses Rechts hat bereits in 
der Betriebspraxis zu einer Lawine von 
Umschuldungsersuchen ohne Vorfällig-
keitsentgelt geführt. Neu ist, dass das  
Widerrufsrecht künftig bei Darlehens-
abschlüssen nach dem 21. März 2016 
zeitlich auf ein Jahr und 14 Tage nach 
Er teilen einer unzulänglichen Informa-
tion gedeckelt wird. 

Gleichfalls auf starke Kritik stoßen die 
wenig konkretisierten Ausführungen im 
Gesetz einer vorgeschriebenen umfang-
reichen Kreditwürdigkeitsprüfung. Sie 
lassen künftig bei Verstößen zivilrecht-
liche Folgen zu, mit der Folge, dass bei 
Verstößen der zuvor vereinbarte Zinssatz 
gesenkt werden muss. Gegen die hieraus 
entstehende Gefahr eines aufkommen-
den „Zinsjokers“ wehren sich die Banken-
verbände. Sie verweisen zu Recht darauf, 
dass dieses Konfliktpotenzial künftig 
komplexe Kreditentscheidungen zulasten 
kreditsuchender Kunden ausschließt,  
da diese Kundengruppe nicht mehr Be-
standteil der Geschäftsmodelle der An-
bieter sein wird.

Es bleibt abzuwarten, wie das abschlie-
ßende parlamentarische Gesetzgebungs-
verfahren weiter verläuft. Druck zu Ver-
änderungen besteht von verschiedenen 
Seiten. Allemal wünschenswert ist es, die 
ver bleibende Zeit und Spielräume zu 
 nutzen, um erforderliche Konkretisierun-
gen beispielsweise im Bereich der Kredit-
würdigkeitsprüfung vorzunehmen, so-
dass das Auslegungspotenzial und unter 
anderem der Spielball „Zinsjoker“ mög-
lichst gering ausfallen und somit kein 
Gefährdungspotenzial für den konjunk-
turwirtschaftlich wichtigen Markt Bau-
finanzierung darstellen. 
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